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Vorwort

Die Debattenkultur in den Parlamenten hat sich verändert: Der Ton ist rauer
geworden. Die Zahl tumultartiger Vorkommnisse in den europäischen Plenar-
sälen nimmt zu. Wie haben Sitzungsleitungen mit Beleidigungen, hate speech und
Demonstrationen in den Volksvertretungen umzugehen? Wie weit reicht der
Schutz der parlamentarischen Redefreiheit in Europa? Die folgende Untersu-
chung überprüft diese Problematik sowohl aus einer status- als auch einer grund-
rechtlichen Perspektive. Sie betrachtet die Rechtslage im Deutschen Bundestag,
in der französischen Assemblée Nationale und im Europäischen Parlament.

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2023 vom Fachbereich
Rechtswissenschaft der Universität Trier als Dissertation angenommen. Am
30.06.2023 erfolgte die Disputation. Rechtsprechung und Literatur konnten bis
Februar 2023 berücksichtigt werden.

Ganz besonders möchte ich mich bei meiner Doktormutter Frau Professorin
Dr. Antje von Ungern-Sternberg bedanken, die die Entstehung der Arbeit mit
Gesprächen, wertvollen Hinweisen sowie der Einräumung des notwendigen Frei-
raums für meine eigene Forschung begleitet und gefördert hat. Frau Professorin
Dr. Birgit Peters danke ich für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens und
hilfreiche Anmerkungen. Ebenso dankbar bin ich Herrn Professor Dr. Thilo
Marauhn sowie Herrn Professor Dr. Christian Walter für die Aufnahme dieser
Schrift in die Reihe „Jus Internationale et Europaeum“. Dem Deutschen Bun-
destag danke ich für die Gewährung des großzügigen Druckkostenzuschusses.

Das Institut für Rechtspolitik an der Universität Trier hat mir ideale Bedin-
gungen für meine Forschungstätigkeit geboten. Herrn Professor Dr. Thomas
Raab, geschäftsführender Direktor des Instituts, danke ich dafür besonders und
auch meinen Kolleginnen und Kollegen.

Danken möchte ich meinen Eltern, meinen Schwestern und Freunden für
deren Beistand, Unterstützung und persönlichen guten Rat bis zur Veröffentli-
chung der Arbeit.

Bonn, im Frühjahr 2024 Thomas Johannes Kemper
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pakt)
JA Juristische Arbeitsblätter
JöR nF Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart, neue Folge
Jura Juristische Ausbildung
JuS Juristische Schulung
JZ Juristenzeitung
Kap. Kapitel
LVerfG Landesverfassungsgericht
MdB Mitglied des Deutschen Bundestags
MdEP Mitglied des Europäischen Parlaments
NJOZ Neue Juristische Online-Zeitschrift
NJW Neue Juristische Wochenschrift
NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
OVG Oberverwaltungsgericht
PDR Verfahren des Conseil Constitutionnel im Zusammenhang mit den

Präsidentenwahlen (Art. 58 CF)



000029 /tmp/1716822592793/KEMP 27.05.24 17:09

XXIXAbkürzungsverzeichnis
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StGB Strafgesetzbuch
StPO Strafprozessordnung
SZ Süddeutsche Zeitung
TA Tribunal administratif
UA Unterabsatz
VerfGH Verfassungsgerichtshof
VVDStRL Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtsleh-

rer
VwGO Verwaltungsgerichtsordnung
WRV Weimarer Reichsverfassung
WVK Wiener Vertragsrechtskonvention
ZaöRV Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
ZJS Zeitschrift für das juristische Studium
ZParl Zeitschrift für Parlamentsfragen
ZPO Zivilprozessordnung
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik
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Einleitung

A. Problemstellung

„…[F]reedom of political debate is at the very core of the concept of a democratic society
which prevails throughout the Convention.“1

Mit diesen Worten hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die
besondere Verknüpfung zwischen der Meinungsfreiheit und dem Schutz einer
demokratischen Gesellschaft hervorgehoben. Für die politische Debatte ist das
Parlament ein zentrales Forum.2 Hier kommt den Abgeordneten als gewählte
Repräsentantinnen und Repräsentanten des Volkes die Funktion zu, auf die Sor-
gen und Anliegen der Wählerschaft aufmerksam zu machen3 und diese in den
parlamentarischen Willensbildungsprozess einzubringen. So hat der EGMR die
Äußerungen von Abgeordneten als „political speech par excellence“4 bezeichnet.

Wie weit kann, wie weit darf jedoch der Schutz der parlamentarischen Rede-
freiheit gehen? Diese Frage stellt sich insbesondere im Zusammenhang mit dem
vermehrten Einzug populistischer Parteien sowohl in die nationalen Volksver-
tretungen als auch in das Europäische Parlament. Pressevertreter stellten bereits
im Jahre 2018 fest, dass die Debatten „erheblich rauer als früher“ geworden seien
und sich die „Debattenkultur […] erheblich verändert“ habe.5 Dieser Trend
scheint sich weiter zu verstärken: Es kam im Deutschen Bundestag zwischen
Oktober 2021 und November 2022 zu insgesamt 19 Ordnungsrufen und damit zu
einer Verdreifachung solcher Disziplinarmaßnahmen im Vergleich zum gleichen
Zeitraum in der Legislaturperiode 2017–2021.6 Auch die juristische Literatur

1 EGMR, Urt. v. 08.07.1986 – 9815/82, Rn. 42 – Lingens v. Austria.
2 Vgl. EGMR, Urt. v. 17.05.2016 – 42461/13 und 44357/13, Rn. 138 – Karácsony and others

v. Hungary.
3 EGMR, Urt. v. 17.05.2016 – 42461/13 und 44357/13, Rn. 137 – Karácsony and others v.

Hungary; Urt. v. 23.04.1992 – 11798/85, Rn. 42 – Castells v. Spain.
4 EGMR, Urt. v. 17.05.2016 – 42461/13 und 44357/13, Rn. 137 – Karácsony and others v.

Hungary.
5 Lohse/Wehner in FAZ v. 03.03.2018, S. 4.
6 Barthel, Beleidigungen im Bundestag. Immer mehr Ordnungsrufe, in tagesschau.de v.

26.11.2022, https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/bundestag-ordnungsrufe-101.ht
ml (31.01.2024); vgl. auch die Worte von Bundestagspräsidentin Bas vom 05.09.2023 vor
Eintritt in die Tagesordnung: „Bereits zur Hälfte dieser Wahlperiode liegt die Anzahl ver-
hängter Ordnungsmaßnahmen weit über dem Niveau vergangener Wahlperioden […] Jede
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diagnostiziert einen sich wandelnden politischen Kommunikationsstil, „der be-
wusst auf einen wiederholten Bruch und damit eine tatsächliche Verschiebung
bestimmter kommunikativer Tabus setzt“7. Erkennbar wird dies etwa an diskri-
minierenden Äußerungen gegenüber der türkischen Bevölkerung8, Migrantinnen
und Migranten aus Afrika9 oder am Redebeitrag eines Mitglieds des Europäi-
schen Parlaments, der die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern im
Arbeitsleben damit begründete, dass Frauen weniger intelligent seien als Män-
ner.10 Zudem mehren sich im Europäischen Parlament, ebenso im Deutschen
Bundestag und in der französischen Assemblée Nationale11 Vorkommnisse, bei
denen Abgeordnete ihre politischen Botschaften durch Demonstrationen im Ple-
narsaal, etwa durch das Ausstellen von Plakaten oder Kleidungsstücken, öffent-
lichkeitswirksam darbieten. Hierauf ergehende Disziplinarmaßnahmen der Sit-
zungsleitungen – wie etwa Ordnungsrufe, Ordnungsgelder, Wortentziehungen
oder Sitzungsausschlüsse – bewegen sich in einem besonderen Spannungsver-
hältnis zwischen dem Äußerungsrecht der Abgeordneten und dem Interesse der
Parlamente, sowohl ihre Funktionsfähigkeit und Würde als auch die Persönlich-
keitsrechte Dritter sowie die öffentliche Ordnung zu schützen. Die Frage nach
dem Inhalt und den Grenzen der parlamentarischen Redefreiheit ist also poli-
tisch wie rechtlich von hoher Aktualität.

Die nationale Rechtsprechung hat diese Problematik bislang nur aus einer
staatsorganisationsrechtlichen Perspektive betrachtet. So leitet das Bundesver-
fassungsgericht die parlamentarische Redefreiheit statusrechtlich aus dem freien
und repräsentativen Mandat der Abgeordneten gemäß Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG
her.12 In Frankreich wird dieses Recht durch das Verbot des imperativen Man-
dats im Sinne des Art. 27 Abs. 1 CF geschützt.13 Der EGMR hat der parlamen-

und jeder Einzelne von uns sollte sich bewusst machen, welche Vorbildfunktion uns als Mit-
gliedern dieses Hauses zukommt“, https://www.bundestag.de/parlament/praesidium/reden/
2023 (31.01.2024).

7 C. Schönberger/S. Schönberger JZ 2018, 105 (106).
8 Vgl. FAZ Online v. 10.03.2016, Schulz wirft Abgeordneten nach rassistischen Äußerun-

gen raus, https://www.faz.net/aktuell/politik/europaeische-union/martin-schulz-wirft-abgeor
dneten-synadinos-aus-plenarsitzung-14116711.html (31.01.2024).

9 Europäisches Parlament: EuG, Urt. v. 31.05.2018, Rs. T-770/16, ECLI:EU:T:2018:320,
Rn. 2 – Korwin-Mikke I; Assemblée Nationale: Belz, Rassistischer Ausruf im Parlament:
Kratzer am neuen Image der Le-Pen-Partei in Neue Züricher Zeitung v. 04.11.2022, https://
www.nzz.ch/international/rassistischer-kommentar-kratzer-im-lack-von-le-pens-partei-ld.
1710704 (31.01.2024).

10 Vgl. EuG, Urt. v. 31.05.2018, Rs. T-352/17, ECLI:EU:T:2018:319, Rn. 2 – Korwin-
Mikke II.

11 In Frankreich besteht ein Zweikammersystem, das sich aus dem Oberhaus (Sénat) und
dem Unterhaus (Assemblée Nationale) zusammensetzt. Die vorliegende Untersuchung be-
schränkt sich auf die Assemblée Nationale.

12 BVerfGE 60, 374 (380), Beschl. v. 08.06.1982 (Redefreiheit und Ordnungsrecht).
13 Gohin, Droit constitutionnel, Rn. 943 („[…] toujours libre dans son expression et dans

son vote […]“).
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tarischen Redefreiheit inzwischen eine weitere, grundrechtliche Dimension ver-
liehen. So überprüfte der Gerichtshof in der Rechtssache Karácsony and others v.
Hungary (2016) die Verhängung von Ordnungsgeldern durch den ungarischen
Parlamentspräsidenten am Maßstab des Art. 10 EMRK. Dieses Urteil sowie die
hierauf folgende Entscheidung zur Rechtssache Szanyi v. Hungary (2016)14 zei-
gen, dass Mitglieder nationaler Volksvertretungen unter Berufung auf die mög-
liche Verletzung ihrer Meinungsfreiheit gegen Disziplinarmaßnahmen der Sit-
zungsleitung Klage beim EGMR erheben können. Inhalt und Grenzen des par-
lamentarischen Rederechts sind daher verstärkt aus einer konventionsrechtli-
chen – und daher grundrechtlichen – Perspektive zu betrachten.

Diese Entscheidungen des EGMR waren impulsgebend für das Parlaments-
recht der EU: So sind die Unionsorgane nunmehr gemäß Art. 52 Abs. 3 S. 1
GRCh dazu verpflichtet, die in Art. 11 GRCh statuierte Meinungsfreiheit nach
den vom Straßburger Gerichtshof entwickelten Grundsätzen anzuwenden. Da-
her überprüfte das EuG in seinen Urteilen zu den Rechtssachen Korwin-Mikke/
Parlament I und II (2018) die streitgegenständlichen Disziplinarmaßnahmen
nicht anhand von Normen zur Ausgestaltung des Abgeordnetenstatus, sondern
legte die Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments am Maßstab der Mei-
nungsfreiheit und der Rechtsprechung des EGMR aus.15

Die genannten Entscheidungen werfen eine Vielzahl rechtlicher Folgepro-
bleme auf. In grundrechtsdogmatischer Hinsicht bleibt offen, mit welcher Be-
gründung die Meinungsfreiheit gemäß Art. 10 EMRK im innerparlamentari-
schen Raum zur Anwendung kommen kann. Nach herrschender Auffassung
schützt dieses Grundrecht im Kern die individuelle Freiheitssphäre vor staatli-
chen Eingriffen.16 Demgegenüber diene die freie Rede im Parlament, so EGMR-
Richter Wojtyczek in einem abweichenden Votum, der Ausübung grundrechts-
gebundener Staatsgewalt.17 Er lehnte daher eine Untersuchung von Anordnun-
gen der Sitzungsleitung unter Heranziehung des Art. 10 EMRK ab.18 Mit einer
ähnlichen Argumentation hat auch das Bundesverfassungsgericht eine Anwend-
barkeit des Art. 5 Abs. 1 S. 1 GG im innerparlamentarischen Raum ausgeschlos-

14 EGMR, Urt. v. 08.11.2016 – 35493/13 – Szanyi v. Hungary (Verweigerung einer parla-
mentarischen Anfrage durch den Parlamentspräsidenten).

15 EuG, Urt. v. 31.05.2018, Rs. T-770/16, ECLI:EU:T:2018:320, Rn. 47–49 – Korwin-
Mikke I; Urt. v. 31.05.2018, Rs. T-352/17, ECLI:EU:T:2018:319, Rn. 48–50 – Korwin-Mik-
ke II.

16 Vgl. Ehlers in ders. (Hrsg.), Europäische Grundrechte und Grundfreiheiten, § 2 Rn. 26;
Grote/Wenzel in Dörr/Grote/Marauhn (Hrsg.), Konkordanzkommentar EMRK/GG,
Band I, Kap. 18 Rn. 16 („abwehrrechtliche Dimension“); Schiedermair in Pabel/Schmahl
(Hrsg.), Internationaler Kommentar zur EMRK, Art. 10 Rn. 11 („klassisches Abwehr-
recht“).

17 Vgl. EGMR, Urt. v. 08.11.2016, 35493/13 – Szanyi v. Hungary, Dissenting Opinion of
Judge Wojtyczek, Rn. 3.

18 EGMR, Urt. v. 08.11.2016, 35493/13 – Szanyi v. Hungary, Dissenting Opinion of Judge
Wojtyczek, Rn. 1.
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sen.19 Während für den EGMR die Menschenrechtskonvention als einziger
Überprüfungsmaßstab für streitgegenständliche Disziplinarmaßnahmen in Be-
tracht kommt, hätte das EuG die Sanktionen möglicherweise auch anhand der
statusrechtlichen Vorschriften zum freien Mandat im Sinne der Art. 6 Abs. 1 S. 2
DWA und Art. 2, 3 AbgStEP kontrollieren können. Zum Inhalt und Umfang
dieser Normen finden sich in den Urteilsbegründungen des EU-Gerichts jedoch
keine Ausführungen. Der EuGH hat sich hierzu bislang nicht geäußert. Die
rechtliche Herleitung der Redefreiheit ist daher im Hinblick auf die EMRK und
das Unionsrecht klärungsbedürftig.

Aus der Perspektive der parlamentarischen Praxis bleibt weiterhin offen, wel-
che konkreten Rechtsfolgen die genannten Entscheidungen für die Bestimmung
von Inhalt und Grenzen der Redefreiheit mit sich bringen. Der deutsche Gesetz-
geber hat durch sein Zustimmungsgesetz gemäß Art. 59 Abs. 2 GG die Konven-
tion in deutsches Bundesrecht „transformiert“ und damit allen Staatsorganen
einen „Rechtsanwendungsbefehl“ erteilt.20 Dies legt nahe, dass der Deutsche
Bundestag bzw. das für ihn handelnde Präsidium bei der Anordnung diszipli-
narischer Maßnahmen die Meinungsfreiheit der Abgeordneten im Sinne des
Art. 10 EMRK zu achten hat.21 Gleiches ist hinsichtlich der Assemblée Nationale
anzunehmen, denn in Frankreich steht die Konvention im Range zwischen ein-
fachem Recht und der Verfassung.22 Vor diesem Hintergrund ist zu untersuchen,
welche Äußerungen in den Plenar- und Ausschusssitzungen des Deutschen Bun-
destags und der Assemblée Nationale (noch) vom Schutz des Art. 10 EMRK
erfasst bzw. in welchen Fällen parlamentarische Disziplinarmaßnahmen mit die-
ser Norm vereinbar sind. Dies gilt sowohl in Bezug auf Anordnungen allein
aufgrund der Form von Debattenbeiträgen (etwa Ausstellen von Plakaten oder
bestimmter Kleidungsstücke) als auch wegen deren Inhalt (insbesondere Diffa-
mierungen, hate speech). Schließlich folgt aus Art. 10 EMRK die Pflicht der Ver-
tragsstaaten, hinreichende Verfahrensgarantien beim Erlass solcher Disziplinar-
maßnahmen zu gewährleisten und den betroffenen Abgeordneten das Recht auf
eine wirksame nachträgliche Beschwerde gegen Verfügungen des Präsidiums ein-
zuräumen (vgl. Art. 13 EMRK). Vergleichbare Problemstellungen ergeben sich
unter Berücksichtigung von Umfang und Grenzen der Redefreiheit im Europä-
ischen Parlament, die anhand der Art. 11 Abs. 1, Art. 52 Abs. 1, 3 GRCh zu be-
werten sind.

19 BVerfGE 60, 374 (380), Beschl. v. 08.06.1982 (Redefreiheit und Ordnungsrecht).
20 BVerfGE 111, 307 (316 f.), Beschl. v. 14.10.2004 (Görgülü); 128, 326 (367), Urt. v.

04.05.2011 (Sicherungsverwahrung); 148, 296 (351), Beschl. v. 17.01.2018 (Streikverbot für
Beamte).

21 Zur möglichen Anwendung des Art. 10 EMRK im Rahmen eines Organstreitverfahrens
zwischen dem Parlamentspräsidium und einzelnen Bundestagsabgeordneten vgl. die Ausfüh-
rungen des 9. Kapitels, Abschnitt B.

22 Wendel in Marsch/Vilain/Wendel (Hrsg.), Französisches und deutsches Verfassungs-
recht, § 8 Rn. 27.
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B. Forschungsfragen

Die vorliegende Arbeit untersucht daher die folgende zentrale Forschungsfrage:
Wo liegen die Gemeinsamkeiten und wo die Unterschiede bei status- bzw.

grundrechtsbezogenen Begründungen für die parlamentarische Redefreiheit in
Deutschland, Frankreich und der EU und welche Grenzen hat dieses Recht?
Hieraus ergeben sich nachstehende Unterpunkte:

1. Welche statusrechtlichen Grundlagen bestehen für die parlamentarische Re-
defreiheit in Deutschland und in Frankreich? Welche Hintergründe hat dieser
staatsorganisationsrechtliche Ansatz?

2. Wie ist die Rechtsprechung des EGMR zum besonderen Schutz von Abge-
ordnetenäußerungen ausgestaltet? Wie lässt sich die Anwendbarkeit der Mei-
nungsfreiheit im Sinne des Art. 10 EMRK im innerparlamentarischen Raum
begründen?

3. Ist die Redefreiheit der MdEP aus den unionsrechtlichen Normen zum Schutz
des freien Mandats herleitbar? Gilt das Recht auf freie Meinungsäußerung
gemäß Art. 11 GRCh im innerparlamentarischen Raum?

4. Wenn die Meinungsfreiheit insoweit zur Anwendung kommt, ist zu klären,
welche Debattenbeiträge dann von ihrem Schutz gedeckt und nach welchen
Kriterien Sofortmaßnahmen und Sanktionen des Parlamentspräsidiums ge-
gen einzelne Abgeordnete am Maßstab des Art. 10 EMRK zu überprüfen
sind.

5. Wie sind die Verfahrensgarantien beim Erlass parlamentarischer Disziplinar-
maßnahmen auszugestalten?

C. Ziel der Arbeit und Methodik

Ziel dieser Arbeit ist, eine dogmatische Begründung für die Anwendbarkeit des
Rechts auf freie Meinungsäußerung gemäß Art. 10 EMRK und Art. 11 GRCh im
innerparlamentarischen Raum zu entwickeln. Weiterhin werden Kriterien für die
materiell-rechtliche Überprüfung von Sofortmaßnahmen und Sanktionen des
Deutschen Bundestags, der Assemblée Nationale, des Europäischen Parlaments,
auch für die formelle Ausgestaltung des Disziplinarverfahrens erarbeitet. Die
Forschungsergebnisse stützen sich dabei auf eine umfassende Analyse der Recht-
sprechung des EGMR, des EuGH sowie des EuG zum Grundrecht der Mei-
nungsfreiheit, auf eine Auslegung des Art. 10 EMRK nach den Grundsätzen des
Art. 31 Abs. 1 WVK und auf die rechtsvergleichende Betrachtung der status-
rechtlichen Instrumente zur Wahrung der Redefreiheit im deutschen, französi-
schen und europäischen Parlamentsrecht.

Am Beispiel Deutschlands und Frankreichs kann veranschaulicht werden,
dass zwar der staatsorganisationsrechtliche Schutz der parlamentarischen Re-
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defreiheit durch Regelungen zum freien Mandat und der Indemnität im Wesent-
lichen gleich ausgestaltet ist, jedoch die Frage, ob das Grundrecht der Meinungs-
freiheit im innerparlamentarischen Raum zur Anwendung kommt, jeweils un-
terschiedlich beantwortet wird. Das Unionsrecht eignet sich ebenfalls für eine
eingehende Untersuchung, weil es einerseits die Rechtstraditionen der Mitglieds-
staaten zum Schutz der Redefreiheit aufgreift und andererseits eine besondere
Affinität zur EMRK und der hierzu ergangenen Rechtsprechung des EGMR
zeigt.

D. Forschungsstand

Bisher veröffentlichte Abhandlungen betrachten die parlamentarische Redefrei-
heit lediglich aus einer staatsorganisationsrechtlichen Perspektive. Einige Unter-
suchungen befassen sich mit dem Anwendungsbereich der Indemnität gemäß
Art. 46 Abs. 1 GG,23 andere haben die historischen Wurzeln sowie den Umfang
der parlamentarischen Immunitäten aus einer rechtsvergleichenden oder uni-
onsrechtlichen Perspektive zum Gegenstand.24 Im Zusammenhang mit dem deut-
schen Parlamentsrecht werden zudem Ansätze für die Abgrenzung zwischen dem
Anwendungsbereich der Grundrechte und des freien Mandats gemäß Art. 38
Abs. 1 S. 2 GG25 sowie für die verfassungsrechtliche Überprüfung von Sitzungs-
ausschluss und Ordnungsgeld entwickelt26. Außerdem setzen sich einige Studien
allgemein mit dem Status der Abgeordneten der Assemblée Nationale27 und der
Mitglieder des Europäischen Parlaments28 auseinander. Bislang unbeantwortet

23 Härth, Die Rede- und Abstimmungsfreiheit der Parlamentsabgeordneten in der Bun-
desrepublik Deutschland, 1983; Linden, Historische, rechtstheoretische und pragmatisch-
politische Rechtfertigung der Indemnität in der parlamentarischen Demokratie der Bundes-
republik Deutschland und im Vergleich mit anderen Verfassungen, 1976.

24 Guérin-Bargues, Immunités parlementaires et régime représentatif. L’apport du droit
constitutionnel comparé (France, Royaume-Uni, États-Unis), 2011; Hardt, Parliamentary
immunity. A comprehensive study of the systems of parliamentary immunity of the United
Kingdom, France, and the Netherlands in a European Context, 2013; Schultz-Bleis, Die
parlamentarische Immunität der Mitglieder des Europäischen Parlaments, 1995; Benlolo-
Carabot, Les immunités des communautés européennes in Annuaire français de droit inter-
national 2008, 549 ff.

25 Gausing, Das Abgeordnetenmandat zwischen Staat und Gesellschaft. Zum Verhältnis
der Grundrechte von Bundestagsabgeordneten zu Art. 38 Absatz 1 Satz 2 GG, 2018.

26 Daniels, Sitzungsausschluss und Ordnungsgeld, 2017, mit kurzen Seitenblicken auf die
Rechtslage im Europäischen Parlament.

27 Estève, Le député français, 2020; Camby, Le travail parlementaire, 2021 (insbesondere
S. 57–75).

28 Bieber EuR 1981, 124 ff.; Böttger EuR 2002, 898 ff.; Eickhoff, Das Funktionsrecht des
Europäischen Parlaments, 2008; Uppenbrink, Das Europäische Mandat. Status der Abge-
ordneten des Europäischen Parlaments, 2004; Saalfrank, Funktionen und Befugnisse des
Europäischen Parlaments. Ihre Bedeutung für das Demokratieprinzip des Grundgesetzes,
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bleibt die Frage, wie der grundrechtliche Schutz der Redefreiheit, in Abgrenzung
zu ihrem staatsorganisationsrechtlichen Schutz, zu begründen ist und aus grund-
rechtlicher Perspektive der Inhalt und Umfang dieses Rechts ausgestaltet ist.

Die folgende Abhandlung beschränkt sich auf die Meinungsfreiheit der Ab-
geordneten gemäß Art. 10 EMRK bzw. Art. 11 GRCh. Andere Grundrechte, wie
etwa die Versammlungsfreiheit, bleiben unberücksichtigt. Diese Arbeit behan-
delt ausschließlich Eingriffe der Sitzungsleitung durch parlamentarische Diszi-
plinarmaßnahmen wegen des Inhalts oder der Form eines Debattenbeitrags. Auf
gleichheitsrechtliche Problemstellungen – etwa im Hinblick auf die Verteilung
von Redezeiten zwischen den Abgeordneten – wird nur am Rande eingegangen.

E. Gang der Untersuchung

Zur Beantwortung der Forschungsfragen befasst sich der erste Abschnitt der
Arbeit (Kapitel 1 bis 4) mit den Grundlagen der parlamentarischen Redefreiheit
im Deutschen Bundestag, in der Assemblée Nationale und im Europäischen Par-
lament. Dabei geht das erste Kapitel zunächst auf den statusrechtlichen Schutz
ein. Im Rahmen eines deutsch-französischen Rechtsvergleichs werden die his-
torischen Wurzeln der Redefreiheit sowie die Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede bei der Ausgestaltung des freien Mandats, der Indemnität und der Dis-
ziplinargewalt der Volksvertretungen herausgearbeitet. Das zweite Kapitel
nimmt eine grundrechtliche Perspektive ein. Es analysiert die Rechtsprechung
des EGMR zum besonderen Schutz der Meinungsfreiheit von Abgeordneten und
untersucht, ob Art. 10 EMRK nach Wortlaut, Systematik sowie Sinn und Zweck
im innerparlamentarischen Raum anwendbar ist.

Drittes und viertes Kapitel widmen sich der Rechtslage im Europäischen Par-
lament. So wird zunächst geprüft, ob und inwieweit die Redefreiheit durch uni-
onsrechtliche Normen zur Ausgestaltung des Abgeordnetenstatus geschützt
wird. Im Rahmen eines Exkurses werden die Änderungen der Geschäftsordnung
des Europäischen Parlaments (GO-EP), die aus Anlass der Corona-Pandemie
(2020–2022) in Kraft getreten sind, hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Re-
defreiheit der Abgeordneten kritisch beleuchtet. Das vierte Kapitel entwickelt
eine Begründung für die Anwendbarkeit des Art. 11 GRCh im innerparlamen-
tarischen Raum. Zur Unterstützung der Argumentation hinterfragt die Arbeit
die Konzeption einer grundrechtsdogmatischen Trennung von Staat und Gesell-
schaft, wobei die Rechtslage in Deutschland und Frankreich rechtsvergleichend
betrachtet wird.

1995; Fleuter, Mandat und Status des Abgeordneten im Europäischen Parlament, 1991;
Rutschke, Die Mitwirkung der Fraktionen bei der parlamentarischen Willensbildung im Eu-
ropäischen Parlament im Vergleich zu den Parlamenten der Mitgliedsstaaten, 1986.
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Der zweite Abschnitt (Kapitel 5 bis 8) untersucht die sich aus Art. 10 EMRK
ergebenden Grenzen der Redefreiheit im Deutschen Bundestag, in der Assemblée
Nationale und im Europäischen Parlament. Im fünften Kapitel werden die all-
gemeinen Grundsätze zur Überprüfung parlamentarischer Disziplinarmaßnah-
men (Schutzbereichsbegrenzungen, Eingriffsformen, Verfahrensgarantien vor
Erlass einer Disziplinarmaßnahme) herausgearbeitet. Das sechste Kapitel be-
fasst sich mit Anordnungen der Sitzungsleitung, die dem Schutz gesellschafts-
bezogener Rechtsgüter (Schutz des guten Rufs und der Rechte anderer, Auf-
rechterhaltung der Ordnung gemäß Art. 10 Abs. 2 Hs. 2 EMRK) dienen. Hierbei
wird zunächst die Rechtsprechung des EGMR zu diffamierenden Äußerungen
und hate speech analysiert, anschließend Schlussfolgerungen für die parlamen-
tarische Praxis aufgezeigt. Das siebte Kapitel bestimmt die Schranken der Funk-
tionsfähigkeit sowie der Würde des Parlaments. Das achte Kapitel geht unter
besonderer Berücksichtigung der Situation im Europäischen Parlament auf die
Grenzen der Redefreiheit im Rahmen der audiovisuellen Übertragung von Sit-
zungen ein.

Der dritte Abschnitt (Kapitel 9 und 10) erörtert schließlich den nachträglichen
Rechtsschutz der Abgeordneten gegen parlamentarische Disziplinarmaßnah-
men. Hierzu überprüft das neunte Kapitel, wie das Recht der Mitglieder des
Deutschen Bundestags und der Assemblée Nationale auf wirksame Beschwerde
gemäß Art. 13 iVm Art. 10 EMRK ausgestaltet und im nationalen Recht umzu-
setzen ist. Das zehnte Kapitel beleuchtet Zulässigkeits- und Begründetheitsfra-
gen im Zusammenhang mit Nichtigkeitsklagen von MdEP gemäß Art. 263
AEUV gegen Sofortmaßnahmen und Sanktionen.

F. Begriffsklärungen

Zum besseren Verständnis sind einige Definitionen der im Folgenden verwen-
deten zentralen Begrifflichkeiten voranzustellen.

Der „Abgeordnetenstatus“ ergibt sich aus allen Rechten und Pflichten, die
den Mitgliedern der Parlamente als gewählte Repräsentantinnen und Repräsen-
tanten des Volkes, der Nation, der Unionsbürgerinnen und -bürger durch das
nationale Recht bzw. das Unionsrecht zugewiesen werden. Hierzu gehören ins-
besondere die sog. parlamentarischen „Mitwirkungsrechte“29, also das Stimm-,
Frage- und Fraktionsbildungsrecht sowie die parlamentarische Redefreiheit.

Unter „parlamentarischer Redefreiheit“ ist nach dem Verständnis dieser Ar-
beit das Recht der Abgeordneten zu verstehen, sich in den Sitzungen der Volks-
vertretungen zu äußern und ihre Debattenbeiträge nach Form und Inhalt frei
und unabhängig auszugestalten. Die Parlamente können dieses Recht durch Dis-

29 Im Zusammenhang mit den MdB: Morlok in Dreier (Hrsg.), GG-Kommentar, Band II,
Art. 38 Rn. 156.



000039 /tmp/1716825417599/3875 27.05.24 17:57

9F. Begriffsklärungen

ziplinarmaßnahmen einschränken. Der Begriff „Disziplinarmaßnahmen“ meint
alle Anordnungen, welche die Sitzungsleitung (also die Parlamentspräsidentin,
der Parlamentspräsident sowie deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter) in
Ausübung ihrer Ordnungsgewalt gegen einzelne Abgeordnete erlässt.30 Die Ord-
nungs- bzw. Disziplinargewalt folgt aus der verfassungsrechtlich verankerten
Geschäftsordnungsautonomie der Volksvertretungen.31 Untersucht werden der
Ordnungsruf, die Wortentziehung, der kurze und lange Sitzungsausschluss sowie
das Ordnungsgeld bzw. die Entziehung der Abgeordnetenentschädigung. Solche
Maßnahmen können wegen der Form des Debattenbeitrags (zB. Ausstellen von
Plakaten oder bestimmter Kleidungsstücke) sowie wegen dessen Inhalts (etwa
Diffamierungen, hate speech im Rahmen einer förmlichen Rede oder transpor-
tiert durch Zwischenrufe, Plakate, Kleidungsstücke) ergehen.

Unter dem Begriff hate speech sind nach der Definition des Europäischen Rats
solche Äußerungen zu verstehen, „die Rassenhass, Fremdenfeindlichkeit, Anti-
semitismus oder andere Formen des Hasses, die auf Intoleranz basieren, ver-
breiten, hierzu aufstacheln, diese fördern oder rechtfertigen“32. Erfasst sind auch
Reden, „die durch aggressiven Nationalismus und Ethnozentrismus, Diskrimi-
nierung und Feindseligkeit gegenüber Minderheiten, Migranten und Menschen
mit Migrationshintergrund“33 geprägt sind. Ähnlich qualifiziert der EGMR sol-
che Beiträge als hate speech, „die darauf abzielen, Hass aufgrund von Intoleranz,
einschließlich religiöser Intoleranz, zu verbreiten, anzustacheln oder zu rechtfer-
tigen“34.

Die parlamentarischen Immunitäten schirmen die Redefreiheit nicht vor der
Disziplinargewalt der Sitzungsleitungen, sondern allein vor staatlichen Verfol-
gungsmaßnahmen (u.a. Ermittlungsverfahren, straf- und zivilrechtliche Verur-
teilungen) ab. Sie ergänzen und verstärken den Schutz des Äußerungsrechts
durch das freie Mandat (vgl. Art. 38 Abs. 1 S. 2 GG, Art. 27 Abs. 1 CF).35 Aus der
Immunität folgt, dass die Abgeordneten wegen eines Verhaltens, das als Straftat

30 Glauben/Breitbach DÖV 2018, 855 (858).
31 Für das deutsche Parlamentsrecht BVerfGE 60, 374 (379), Beschl. v. 08.06.1982 (Re-

defreiheit und Ordnungsrecht); Klein/Schwarz in Dürig/Herzog/Scholz (Hrsg.), GG-Kom-
mentar, Art. 38 Rn. 254; für das französische Parlamentsrecht Avril/Gicquel/Gicquel, Droit
parlementaire, Rn. 225.

32 Council of Europe, Committee of Ministers, Recommendation No. R (97) 20 v.
30.10.1997, Appendix, Abschnitt „Scope“; ähnlich Mensching in Karpenstein/Mayer (Hrsg.),
EMRK-Kommentar, Art. 10 Rn. 80 mit Verweis auf EGMR, Urt. v. 15.10.2015 – 27510/08,
Rn. 78 f., 204–208 – Perinçek v. Switzerland; Urt. v. 16.07.2009 – 15615/07, Rn. 71, 73 – Féret
c. Bélgique; Urt. v. 04.12.2003 – 35071/97, Rn. 40 f. – Gündüz v. Turkey.

33 Council of Europe – Committee of Ministers, Recommendation No. R (97) 20 v.
30.10.1997, Appendix, Abschnitt „Scope“.

34 EGMR, Urt. v. 04.12.2003 – 35071/97, Rn. 51 – Gündüz v. Turkey mit Hinweis darauf,
dass solche Äußerungen den Schutz des Art. 10 EMRK nicht genießen; Schiedermair in Pa-
bel/Schmahl (Hrsg.), Internationaler Kommentar zur EMRK, Art. 10 Rn. 28.

35 Klein in Dürig/Herzog/Scholz (Hrsg.), GG-Kommentar, Art. 46 Rn. 2.
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einzuordnen ist, grundsätzlich nur dann strafrechtlich verfolgt werden dürfen,
wenn die Parlamente zuvor ihre Genehmigung hierzu erteilt haben.36 Die Indem-
nität (vgl. Art. 46 Abs. 1 GG, Art. 26 Abs. 1 CF) schützt die Mandatare – ohne,
dass ein Verzicht oder eine Aufhebung möglich ist37 – vor staatlichen Verfol-
gungsmaßnahmen wegen ihrer im Parlament getätigten Äußerungen.38

36 Art. 46 Abs. 2 bis 4 GG und Art. 26 Abs. 2–4 CF; vgl. hierzu Klein in Dürig/Herzog/
Scholz (Hrsg.), GG-Kommentar, Art. 46 Rn. 49 sowie Hamon/Troper, Droit constitutionnel,
Rn. 663.

37 Magiera in Kahl/Waldhoff/Walter (Hrsg.), Bonner Kommentar GG, Art. 46 Rn. 84.
38 Klein in Dürig/Herzog/Scholz (Hrsg.), GG-Kommentar, Art. 46 Rn. 31; zur Indemnität

im französischen Verfassungsrecht Hamon/Troper, Droit constitutionnel, Rn. 662.
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